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§44
(1) Das versuchte Verbrechen oder Vergehen kann 

milder bestraft werden als das vollendete.
(2) Ist das vollendete Verbrechen mit lebenslanger 

Freiheitsstrafe bedroht, so kann auf Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren erkannt werden.

(3) In den übrigen Fällen kann die Strafe bis auf 
ein Viertel des Mindestbetrages der auf das vollen
dete Verbrechen oder Vergehen angedrohten Frei- 
heits- und Geldstrafe ermäßigt werden.

§ 45 
(weggefallen)

§46
Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der 

Täter

1. die Ausführung der beabsichtigten Handlung 
aufgegeben hat, ohne daß er an dieser Ausführung 
durch Umstände gehindert worden ist, welche von 
seinem Willen unabhängig waren, oder

2. zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch 
nicht entdeckt war, den Eintritt des zur Vollendung 
des Verbrechens oder Vergehens gehörigen Erfolges 
durch eigene Tätigkeit abgewendet hat.

§ 46a
Unternehmen einer Tat im Sinne dieses Gesetzes ist 

deren Versuch und deren Vollendung.

Dritter Abschnitt 
Teilnahme

(4) Vorbereitung und Versuch begründen straf
rechtliche Verantwortlichkeit nach demselben Gesetz 
wie die vollendete Straftat. Dabei sind die Beweg
gründe des Täters, die von ihm angestrebten oder für 
möglich gehaltenen Folgen, der Grad der Verwirk
lichung der Straftat und die Gründe, aus denen sie 
nicht vollendet wurde, zu berücksichtigen. Die Strafe 
kann nach den Grundsätzen über die außergewöhn
liche Strafmilderung herabgesetzt werden.

(5) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit ist abzusehen, wenn der Täter

freiwillig und endgültig von der Vollendung der Tat 
Abstand nimmt.

Das gilt auch, wenn im Falle des Versuchs der Tä
ter den Eintritt der Folgen freiwillig abwendet.

( BESONDERER TEIL )

§94 
Unternehmen 

Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist jede auf 
die Verwirklichung eines Verbrechens gerichtete Tä
tigkeit.

§ 2 2
Täter und Teilnehmer

(1) Als Täter ist strafrechtlich verantwortlich, wer 
eine Straftat selbst ausführt oder wer sie durch einen 
anderen, der für diese Tat selbst nicht verantwortlich 
ist, ausführen läßt.

(2) Als Teilnehmer an einer Straftat ist strafrecht
lich verantwortlich, wer


